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1 Einleitung 

Ausgehend von europäischen Rechtsanforderungen, dem Raumordnungsgesetz (ROG) und 
dem Baugesetzbuch (BauGB) ist Regional- und Bauleitplänen eine Zusammenfassende Er-
klärung beizufügen, die nach abschließender Beschlussfassung, Genehmigung und Be-
kanntgabe des Planwerks zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten ist. 

Für den Regionalen Flächennutzungsplan in seiner Doppelfunktion als Regionalplan und 
gemeinsamer Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr werden 
diese Anforderungen im Baugesetzbuch und Raumordnungsgesetz konkretisiert. 

Danach sind in der Zusammenfassenden Erklärung folgende Inhalte zu behandeln: 

• wie Umwelterwägungen in den Plan einbezogen wurden bzw. Art und Weise der Be-
rücksichtigung der Umweltbelange und des Umweltberichts, 

• wie die Stellungnahmen und Einwendungen bzw. die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 

• aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, und 

• welche Überwachungsmaßnahmen der Auswirkungen auf die Umwelt (Monitoring) 
vorgesehen sind. 

2 Anlass und Erfordernis der RFNP-Änderung 

Im seit 18.02.2017 geltenden Landesentwicklungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LEP) ist die im vorherigen LEP verankerte landesplanerische Bindung der Flächen westlich 
der Straße Lehrhovebruch für den Bau eines Großkraftwerks im Stadtteil Heßler weggefal-
len. Dadurch ergibt sich für den Bereich eine neue planerische Ausgangslage.  

Der nördliche Teil der ursprünglich ca. 100 ha großen Kraftwerksfläche wurde Anfang der 
1990er Jahre von der Stadt für die Bundesgartenschau (BUGA) angepachtet. Ein Bebau-
ungsplanverfahren, das den Bau eines Großkraftwerkes für den südlichen Teil zum Gegen-
stand hatte, wurde zur selben Zeit eingestellt. Für den nördlichen Teil, der in das Bundesgar-
tenschaugelände einbezogen wurde, erlangte mit Zustimmung der Regional- und Landes-
planung der Bebauungsplan Nr. 300.2 Rechtskraft, in dem im Wesentlichen Grünflächen 
festgesetzt sind. 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Gelsenkirchen, der im Jahre 2001 
rechtswirksam wurde, wurde der nicht von der BUGA berührte, südliche Teil der ehemaligen 
Kraftwerksfläche als „Weißfläche“, d.h. als Bereich ohne Darstellung geführt, da das städti-
sche Votum gegen den Bau eines Kraftwerks mit den Festlegungen im LEP und im Regio-
nalplan unvereinbar war. Im Regionalen Flächennutzungsplan war für einen Teil der Fläche 
eine Darstellung als „Sondergebiet für spezifische gewerbliche Nutzung“ vorgesehen. Diese 
Sonderbaufläche wurde seitens der Landesplanungsbehörde im Rahmen des RFNP-
Genehmigungsverfahrens von der Genehmigung ausgeklammert. Damit besteht aktuell mit 
der nicht genehmigten Sonderbaufläche im RFNP eine Fläche ohne Festlegung bzw. Dar-
stellung.  

Zwischenzeitlich hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen im November 2015 beschlossen, dass 
als planerische Zielsetzung fortan die Beibehaltung und Weiterentwicklung der bestehenden 
freiraumbezogenen Nutzungen und eine Sicherung des Grün- und Landschaftsraums ein-
schließlich der landwirtschaftlichen Nutzung gelten soll. Eine bauliche Entwicklung der Flä-
chen für gewerbliche Zwecke wird nicht weiterverfolgt. Hiermit passt sich die Stadt den Zie-
len der Landesplanung sowie den sich in Aufstellung befindlichen Zielen der Regionalpla-
nung an. 
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Mit dem vorliegenden Änderungsverfahren soll die Planungslücke geschlossen und die ge-
nannte Zielsetzung einer Freiraumentwicklung verfolgt werden. Da die im Änderungsbereich 
gelegenen Flächen durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägt sind und daher von den 
nördlich anschließenden, dem Nordsternpark zugehörigen Grünflächen zu unterscheiden 
sind, sollen im Rahmen der Planänderung die auf der Ebene des Flächennutzungsplans bis-
her als Grünflächen dargestellten Flächen zu landwirtschaftlichen Flächen umgewidmet wer-
den. Somit wird den realen Gegebenheiten Rechnung getragen. 

3 Verfahrensablauf 

3.1 Verfahren 

Der Einleitungs- und Erarbeitungsbeschluss für das vorliegende Änderungsverfahren des 
RFNP wurde von den Räten der Planungsgemeinschaft zwischen dem 07.02. und dem 
27.02.2018 gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öf-
fentlichkeit sowie das Scoping fanden vom 26.03. bis 26.04.2018 statt. Die öffentliche Ausle-
gung wurde zwischen dem 04.09. und dem 30.10.2018 durch die Räte der Planungsgemein-
schaft beschlossen. Die anschließende öffentliche Auslegung sowie die förmliche Beteiligung 
fanden vom 03.12.2018 bis 11.01.2019 bzw. vom 20.11. bis 20.12.2018 statt. Anschließend 
wurden die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen der Beteiligten gem. § 33 LPlG DVO 
mit dem Ziel des Meinungsausgleiches in einem schriftlichen Verfahren erörtert. Die synopti-
sche Darstellung der in der förmlichen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und der Stel-
lungnahmen der Verwaltung beinhaltet die Ergebnisse der Erörterung. Anregungen, über die 
keine Einigkeit erzielt werden konnte, werden ebenfalls aufgezeigt. Mit dem Aufstellungsbe-
schluss (entspricht nach LPlG dem abschließenden Planbeschluss) wird das RFNP-
Änderungsverfahren beendet.  

Nach Beschlussfassung wird das Änderungsverfahren der Landesplanungsbehörde zur Ge-
nehmigung eingereicht. Mit Veröffentlichung der erteilten Genehmigung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt NRW und in den amtlichen Verkündungsorganen der Städte wird die Ände-
rung des RFNP Ziel der Raumordnung bzw. wirksam. 

3.2 Einvernehmen des RVR 

Seit Oktober 2009 ist der Regionalverband Ruhr (RVR) zuständiger Träger der staatlichen 
Regionalplanung im Ruhrgebiet. Der RVR erarbeitet daher derzeit einen Regionalplan für 
das gesamte Ruhrgebiet, der den RFNP in seiner Teilfunktion als Regionalplan ablöst. Nach 
der Überleitungsvorschrift zum RFNP des § 39 LPlG kann die Planungsgemeinschaft den 
RFNP nach den Vorschriften des § 25 LPlG-alt ändern. Diese Regelung gilt bis zum Aufstel-
lungsbeschluss (hierbei handelt es sich nach LPlG um den abschließenden Planbeschluss) 
des Regionalplans Ruhr durch die Verbandsversammlung des RVR. Hinsichtlich der regio-
nalplanerischen Inhalte des RFNP ist seit dem verfahrenseinleitenden Erarbeitungsbe-
schluss des Regionalplans Ruhr am 06.07.2018 das Einvernehmen mit dem RVR herzustel-
len.  
Das vorliegende Änderungsverfahren ist der Verbandsversammlung des RVR in der Sitzung 
am 29.03.2019 zur Beratung mit dem Ziel der Herstellung des Einvernehmens vorgelegt 
worden. Die Verbandsversammlung hat sich der Stellungnahme der Regionalplanungsbe-
hörde des RVR angeschlossen. 
Damit ist das Einvernehmen mit dem RVR hergestellt. 

3.3 Umgang mit den Stellungnahmen 

Im Rahmen des Verfahrens sind keine wesentlichen Bedenken vorgetragen worden, die zu 
einer Änderung der Planung geführt haben. Aufgrund vorgetragener Hinweise und Anregun-
gen von beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurden die Begründung und der Umweltbe-
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richt entsprechend angepasst. Dies betrifft Informationen zu vorhandenen und geplanten 
Leitungen der technischen Infrastruktur, Informationen zum Bergbau, das ökologische Ent-
wicklungspotenzial des Schwarzbaches sowie eine Biotop-Verbundfläche. Zudem wurden 
die Vorgaben des Regionalplanentwurfs in Bezug auf die Festlegung von Überschwem-
mungsbereichen ergänzt. Eine Änderung der Plandarstellung erfolgte nicht. 

Ein schriftliches Erörterungsverfahren gemäß § 19 Abs. 3 LPlG wurde mit folgenden Trägern 
durchgeführt: 

• RVR, Regionalplanungsbehörde 

Der RVR hat im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens darauf hingewiesen, dass 
zwischenzeitlich das Aufstellungsverfahren für den Regionalplan Ruhr eingeleitet wurde. Im 
Entwurf des Regionalplans werde für das Plangebiet u.a. Überschwemmungsbereich festge-
legt. Der RVR hat darum gebeten, darzulegen, inwieweit diese Festlegung im vorliegenden 
Änderungsverfahren berücksichtigt werde. Im Zuge des Erörterungsverfahrens konnte ein 
Meinungsausgleich erzielt werden, indem die vorliegende Begründung um den Aspekt der in 
Aufstellung befindlichen regionalplanerischen Vorgaben sowie Aussagen zur Vereinbarkeit 
der Planänderung mit diesen Vorgaben ergänzt wurde. 

• Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) 

Die IHK hat im Rahmen der frühzeitigen sowie förmlichen Trägerbeteiligung auf den Mangel 
an Gewerbeflächen in Gelsenkirchen hingewiesen und angeregt, das Plangebiet für gewerb-
liche Ansiedlungen zu nutzen. Im Zuge des Erörterungsverfahrens konnte angesichts der 
grundlegend unterschiedlichen Zielvorstellungen für die zukünftige Nutzung des Plangebiets 
kein Meinungsausgleich und somit kein Einvernehmen im Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 2 LPlG 
hergestellt werden. 

4 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und der Planungsalter-
nativen 

4.1 Umweltbelange 

Die Umweltprüfung wird zur Abschätzung der Umweltfolgen des RFNP-Änderungsverfahrens 
durchgeführt. Im Rahmen der Umweltprüfung sind insbesondere die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die die Durchführung der Planung auf die Umwelt hat, zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten. Unter Einbeziehung der zuständigen Fachdienststellen 
sowie der beteiligten Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit wurde von der Pla-
nungsgemeinschaft der Umweltbericht erarbeitet. Dieser ist Bestandteil der Begründung zum 
RFNP und lag allen abwägenden Entscheidungen zugrunde. Er enthält insbesondere Aussa-
gen zu 

• den Prüfmethoden und Bewertungskriterien, 
• der Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes, 
• der voraussichtlichen Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung des Planes, 
• den voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch, Gesundheit, Be-
völkerung, Kultur- und Sachgüter),  

• den Sonderprüfungen: Natura 2000 / FFH, Risiken / Auswirkungen im Fall schwere Un-
fälle oder Katastrophen (Seveso III-Richtlinie, Leitungstrassen gem. Rohrfernleitungsver-
ordnung, Hochwassergefährdung, Erdbebengebiet), 

• Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen, 
• den Verringerungs-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  
In Hinsicht auf sämtliche betrachteten Schutzgüter sind keine erheblich nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten, teilweise ist sogar mit positiven Auswirkungen zu rechnen. Das 
 
- 4 -  Bochum – Essen – Gelsenkirchen – Herne – Mülheim an der Ruhr – Oberhausen 



RFNP-Änderung 34 GE Westlich Lehrhovebruch 
 
RFNP-Änderungsverfahren dient der planerischen Sicherung des aktuellen Zustands des Än-
derungsbereiches und somit von siedlungsnahem Freiraum. Es sind keine baulichen Maß-
nahmen bzw. sonstige Nutzungsänderungen geplant.  

4.2 Alternativenprüfung 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurden die in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten im Umweltbericht dargelegt. Dabei beschränkt sich die Auswahl auf 
sinnvolle und gangbare Alternativen, die sich unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomi-
scher, sozialer und technischer Aspekte sowie unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes und des Gebotes der Vernunft anbieten.  

Als Alternative zur geplanten Nutzung als Freiraumbereich kommt eine gewerblich-bauliche 
Nutzung der Fläche in Betracht. Eine Wohnnutzung ist aufgrund der isolierten Lage fernab 
jeglicher Infrastruktur auszuschließen. Trotz der guten äußeren Anbindung der Fläche über 
die Anschlussstelle Gelsenkirchen-Heßler an die BAB A 42 und die Straße Lehrhovebruch ist 
allerdings eine baulich-gewerbliche Nutzung städtebaulich nicht zu vertreten. Die Fläche liegt 
in Randlage innerhalb von Gelsenkirchen, ein Bezug zu bestehenden Gewerbe- und Dienst-
leistungsstandorten ist kaum herzustellen, so dass ein isoliertes Gewerbegebiet entstünde, 
welches im Widerspruch zum Grundsatz 6.2-1 („Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame 
Allgemeine Siedlungsbereiche“) und Ziel 6.3-3 („Neue Bereiche für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen“) des LEP stehen würde. Abgesehen von den voraussehbar hohen Erschlie-
ßungs- und Ausgleichskosten und den städtebaulich ungünstigen Rahmenbedingungen er-
scheint es strategisch sinnvoller, die gewerbliche Flächennachfrage in diejenigen Gebiete zu 
lenken, die vorrangig entwickelt werden sollen. 

Eine planungsrechtliche Festlegung der gegenwärtigen Nutzung ist gegenüber einer gewerb-
lich-baulichen Nutzung daher zu bevorzugen. 

5 Monitoring 

bestehende Darstellung 

Fläche 
(ha) 

neue Darstellung 

Fläche 
(ha) FNP- Ebene Regionalplan-Ebene FNP- Ebene Regionalplan-

Ebene 

Von der Genehmigung ausgenom-
men 

16,1 Landwirtschaftliche 
Fläche 

Allgemeiner Frei-
raum- und Agrar-
bereich (AFAB) 

40,7 

Grünfläche Allgemeiner Frei-
raum- und Agrarbe-
reich (AFAB) 

24,6 Gewässer Oberflächenge-
wässer 

3,6 

Gewässer Oberflächengewässer 3,6  (Regionaler 
Grünzug) 

(44,3) 

 (Regionaler Grünzug) (27,8)  (Bereiche zum 
Schutz der Land-
schaft und der 
landschaftsorien-
tierten Erholung 
(BSLE)) 

(44,3) 

Summe 44,3 Summe 44,3 

Die Änderungen der Flächenbilanzen des Gesamtplans im Zusammenhang mit den laufen-
den Änderungsverfahren werden im Rahmen des Monitorings fortgeschrieben. 
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Das Monitoringkonzept für den RFNP ist so aufgebaut, dass mit Hilfe von unterschiedlichen 
Bausteinen die gesamträumlichen Auswirkungen der Planung erfasst werden können (siehe 
Kapitel 11.2 des Umweltberichts zum RFNP i. d. F. seiner Bekanntmachung). 
Bei der Durchführung des Monitorings wird im Einzelfall überprüft, ob einzelne Überwa-
chungsinstrumente oder Indikatoren (siehe dortige Tabelle 21) an neue Erkenntnisse anzu-
passen sind. Es können jeweils nur die Indikatoren herangezogen werden, für die zu dem 
Zeitpunkt des Monitorings aktuelle Informationen vorliegen.  

Zur Auswertung der ermittelten Daten werden über die aufgeführten umweltrelevanten Da-
ten hinaus die Ergebnisse der Raumbeobachtung herangezogen, die nunmehr durch die 
staatliche Regionalplanungsbehörde (RVR) erfolgt. Bei Bedarf wird innerhalb der Planungs-
gemeinschaft eine Monitoringkonferenz durchgeführt, um zu ermitteln, welche Relevanz die 
festgestellten Umweltauswirkungen für den RFNP haben. 
Das Umweltmonitoring für den bauleitplanerischen Teil des Planes (Zuständigkeit Planungs-
gemeinschaft) soll zusammen mit der regionalplanerischen Raumbeobachtung des RVR im 
RFNP-Planbereich in einem dreijährigen Rhythmus durchgeführt werden. 
Das Monitoring begann erstmalig sechs Jahre nach Rechtswirksamkeit des Planes, d. h. 
2016 und wurde im August 2017 fertiggestellt.  
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